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VV-WSV 2107 (11/2023) – FAQ (Frequently Asked Questions) ______________________________________________________________________  
  

Hinweis 

Um ein einheitliches Verstä ndnis und eine konsistente Anwendung der  

VV-WSV 2107 (11/2023) zu unterstu tzen, bieten die FAQ (Frequently Asked Questions) 

eine strukturierte Sämmlung hä ufig gestellter Frägen und Antworten. Sie stehen ällen 

Nutzenden zur Orientierung zur Verfu gung.  

Die Vorgä ngerversion dieser Frägensämmlung, die sich äuf die Ausgäbe der  

VV-WSV 2107 (11/2020) bezieht, ist im Archivbereich äbrufbär unter: 

2020-11_Erfahrungssammlung_zur_VV-WSV_2107_Anlagen.pdf.  

Einige der Antworten häben äuch jetzt noch Gu ltigkeit. Sie werden bei der  

nä chsten Fortschreibung der Frägensämmlung in die vorliegende Täbelle u berfu hrt. 

Fehlt Ihre Frägestellung in den FAQ, senden Sie diese bitte per E-Mäil än: 

2107@bmv.bund.de. 

Am Ende des Dokuments finden Sie ein Stichwortverzeichnis, däs eine ergä nzende 

Orientierungshilfe zur schnellen themätischen Nävigätion innerhälb der FAQ 

ermo glicht.  
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Nr. Themenfeld Frage Antwort Stichworte 

00 Allgemeines    

  Aktuell keine Fragestellung offen   

01 Voruntersuchung    

01.01 Alternätiven- und 

Väriäntenbeträchtung  

Sollte mit drei Väriänten in die weitere Beärbeitung 

gegängen werden? 

Entsprechend § 6 (5) sind Alternätiven- und Väriäntenbeträchtungen mit 

Augenmäß zu fu hren und nur rechtlich zulä ssige und reälisierbäre Väriänten 

und Alternätiven sind zu untersuchen. Eine feste Zähl känn nicht genännt 

werden. Bei mehr äls drei Väriänten sollte im Sinne der Effizienz däs 

grundsä tzliche Vorgehen im Rähmen der Abstimmungsgesprä che zur VU mit 

der Pru f- und Genehmigungsbeho rde zur Klä rung genutzt werden.  

Ziel der Voruntersuchung ist es, die strätegisch zweckmä ßigste 

Vorzugsväriänte zu ermitteln.  

Alternätive 

Alternätiven- und 

Väriäntenbeträchtung 

Väriänte 

Vorzugsväriänte 

02 Entwurf-HU    

  Aktuell keine Fragestellung offen   

03 Entwurf-AU    

03.01 § 23 A nderungen zu 

einem Entwurf-AU – 

A nderungsbericht 

Soll die Aufstellung von A nderungsberichten gemä ß 

VV-WSV 2107 § 25 (3) änhänd der I-Struktur mit 

Vordruck 4ä erfolgen, wobei die bereits ängefällenen 

Kosten vollstä ndig eingeträgen werden? Oder ist eine 

weitere Unterteilung des Abschnitts 9 notwendig, 

bzw. soll eine gemä ß den Wässerfährzeugen 

äufgebäute Abschnittsbezeichnung verwendet 

werden? 

Die Umstellung der objektbezogenen Kostenstrukturen erfolgt sukzessive. 

2024 ist die Umstellung fu r die Wehre erfolgt. Die Vero ffentlichung soll 

zeitnäh erfolgen. Aufbäuend äuf diesen werden weitere Kostenstrukturen 

erärbeitet. Bis dähin stehen grundsä tzlich die Vordrucke 3a bzw. 3b zur 

Verfu gung. 

Die Kosten ko nnen bereits jetzt unter Verwendung des Vordruck 4a 

entsprechend der Buchungsäbschnitte äggregiert und ohne Unterteilung 

därgestellt werden. Däbei ist zu beächten, däss die Vorläge einer 

detäillierteren Aufschlu sselung im Rähmen der Pru fung und Genehmigung 

ggfls. erforderlich werden känn. 

A nderungsbericht 

Buchungsäbschnitt 

I-Struktur 

Kosten 

Kostenstruktur 

Vordruck 3ä/b 

Vordruck 4ä 

Wässerfährzeug 

 

04 Technischer Bericht    

  Aktuell keine Fragestellung offen   

05 Ausgabenermittlung    

05.01 Kostenstruktur – 

Einheitliche 

Vorgehensweise WSV 

Känn die neue Kostenstruktur der BAW zuku nftig die 

I-Struktur und die DIN 276 ersetzen oder sind je 

näch Projekt unterschiedliche oder äuch doppelte 

Kostenstrukturen zu pflegen?  

Nein, die neue Kostenstruktur wird die teilweise doppelte Beärbeitung nicht 

äuflo sen. 

Thematischer Hintergrund: Die I-Struktur dient finäl der Kontierung der 

Ausgäben. Die I-Struktur ist nicht vollstä ndig gleich der Gliederung näch DIN 

276-1 und äuch nicht gleich der Gliederung der HOAI. 

Beärbeitung, doppelt 

DIN 276 

I-Struktur 

Honorärordnung fu r 

Architekten und Ingenieure 

(HOAI) 
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Nr. Themenfeld Frage Antwort Stichworte 

Hinweis: Die Ermittlung der nicht änrechenbären Kosten näch HOAI muss 

nicht zu einer komplett doppelten Beärbeitung fu hren. Die nicht 

änrechenbären Kosten ko nnen gesondert mitgefu hrt werden. 

Honorär 

Ingenieurbu ro 

Kostenermittlung 

Kostenstruktur 

Vergu tung 

Vorgehensweise WSV 

05.02 Leistungsphäsen näch 

HOAI 

In der HOAI Leistungsphäse LPH 5 der 

Objektplänung werden die funktionälen Aspekte der 

zu plänenden Anläge konkretisiert. Ist diese 

grundsä tzlich zu beäufträgen? 

Die Festlegung der Leistungsphäsen, die beäufträgt werden, hä ngen von der 

Wähl des Ausschreibungsverfährens und der konkreten Mäßnähme äb. Eine 

Grundsä tzlichkeit ist somit nicht gegeben. Um kläre Schnittstellen und 

Veräntwortlichkeiten fu r die Bäuäusfu hrung zu definieren, känn es z. B. 

notwendig sein, gleiche Leistungen im Rähmen der Bäuäusfu hrung noch 

einmäl zu vergeben. 

Hintergrund: Die klässische HOAI-Sicht entspricht nicht der u blichen 

Plänungspräxis bei Projekten der Infrästruktur. Die HOAI stellt reines 

Preisrecht där! 

Ausschreibung  

Bäuäusfu hrung 

Honorärordnung fu r 

Architekten und Ingenieure 

(HOAI) 

Leistungsphäse 

LPH 5 

Objektplänung 

 

06 Wirtschaftlichkeit    

06.01 Wirtschäftlichkeits-

untersuchung 

Welche Inhälte fordert die 

Wirtschäftlichkeitsuntersuchung bei 

Inständsetzungsmäßnähmen? 

Die Gesämtwirtschäftlichkeit der Errichtung einer Anläge oder Beschäffung 

beinhältet äuch die Beträchtung der änfällenden Häushältsmittel u ber den 

gesämten Lebenszyklus hinweg. Diese beinhältete däher äuch die 

Inständsetzungskosten. Eine Wirtschäftlichkeitsuntersuchung bei 

Inständsetzungsmäßnähmen känn zur Untersuchung mo glicher Väriänten 

(Lo sungsmo glichkeit näch gleichen Anforderungen) durchgefu hrt werden. 

Gibt es diese nicht, känn die Wirtschäftlichkeitsuntersuchung entfällen. 

Bei Inständsetzungsmäßnähmen näch § 10 VV-WSV 2107 (Technischer 

Bericht) erfolgt die Beurteilung der Wirtschäftlichkeit der Einzelmäßnähme 

i. d. R. u ber eine Kostenvergleichsrechnung (stätische Investitionsrechnung). 

Bei Inständsetzungsmäßnähmen näch § 8 VV-WSV 2107 (Entwurf-AU) 

erfolgt die Beurteilung der Wirtschäftlichkeit der Einzelmäßnähme z. B. u ber 

eine Käpitälwertmethode (dynämische Investitionsrechnung). 

Häushältsmittel 

Inständsetzungskosten 

Inständsetzungsmäß-

nähmen 

Investitionsrechnung 

Käpitälwertmethode 

Kostenvergleichsrechnung 

Väriänte 

Wirtschäftlichkeitsunter-

suchung 

 

07 Anlagen    

07.01 Diskrepänz zwischen 

Wertgrenzen in 

Anläge 1 und 

Zuordnungsregeln 

Wieso stimmen die in Anläge 1 und den 

Zuordnungsregeln genännten Wertgrenzen nicht 

u berein? 

Die Anläge 1 der VV-WSV 2107 (Fässung 11/2023) stimmt mit den 

Zuordnungsregeln nicht vollstä ndig u berein. Grund hierfu r ist, däss die 

Zuordnungsregeln und die Anläge 1 miteinänder äbgeglichen werden 

mu ssen. Sobäld die jeweiligen U berärbeitungen äbgeschlossen sind, werden 

die beiden Dokumente wieder u bereinstimmen. 

Anläge 1  

Wertgrenze 

Zuordnungsregel 
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Nr. Themenfeld Frage Antwort Stichworte 

Zwischenzeitlich wurde die Anlage 1 mit Erläss WS 12/5257.15/5 vom 

30.10.2024 fortgeschrieben (VV-WSV 2107 (11/2023) – Anläge 1 

(10/2024)). Mit der Fußnote 10) wurde unäbhä ngig von der Fortschreibung 

der Zuordnungsregeln klärgestellt, däss die Notwenigkeitsbegru ndung im 

Vergäbevermerk fu r die Buchung unter Beächtung der Zuordnungsregeln 

äusreichend ist. 

07.02 Anläge 4 – Lästenheft Wird der Begriff Lastenheft näch Anläge 4, Teil 2: 

Hinweise fu r bäuliche Mäßnähmen der VV-WSV 2107 

nur im Bereich der Elektro-/Steuerungs- und 

Nächrichtentechnik (ENS) im eigentlichen Sinne 

(Gesämtheit der Forderungen des Aufträggebers) 

verwendet, wä hrend er im ällgemeinen Teil und im 

Bereich Mäschinenbäu lediglich eine 

Zusämmenstellung von Lästen/Lästännähmen und 

stätischen Kennwerten von Bäustoffen bzw. des 

Bäugrunds bezeichnet? 

Ja, dies ist äuf eine Unschä rfe in der Verwendung des Begriffs Lastenheft in 

Anläge 4 zuru ckzufu hren.  

In der Anlage 4, Teil 2 wird unter Allgemein die Zusämmenstellung der 

mäßgeblichen Einwirkungen im Lästenheft gefordert. Hiermit sind die 

stätisch relevänten Einwirkungen wie Eigengewicht, Erddruck oder 

Verkehrsläst gemeint. Weitere Anforderungen entsprechend eines 

Lästenhefts sind in den Spiegelstrichen der Anläge 4b, Teil 2 zu 

Bäugrund/Erdbäu/Dä mme/Bäugruben/Gru ndungen/Spundwä nde/ 

Veränkerungen/Mässivbäu/Ausbäuten/Hochbäu sowie 

Stählbäu/Stählwässerbäu/Ausru stung/Korrosionsschutz enthälten.  

Im Bereich Maschinenbau der Anläge 4, Teil 2 ist der Begriff Lastenheft 

bezu glich der Kennwerte zu Antriebsleistung, Lästspielen oder Werkstoffen 

benännt. Viele Aspekte eines vollstä ndigen Lästenhefts fu r den 

Mäschinenbäu werden dort in den weiteren Spiegelstrichen äbgebildet. 

Im Bereich ENS der Anläge 4, Teil 2 wird der Begriff Lastenheft im 

eigentlichen Sinne äls vollstä ndiger Anforderungskätälog genutzt. 

In der nä chsten Fortschreibung wird die Anläge 4 entsprechend ängepässt. 

Anläge 4 

Bäugrund  

Bäustoffe 

Elektro-/Steuerungs- und 

Nächrichtentechnik (ENS) 

Lästen 

Lästenheft 

Lästännähme 

Mäschinenbäu 

 

08 Vordrucke/Vorlagen    

08.01 (Muster-)Vorlägen Existieren Vorlägen fu r däs Aufstellen von Entwu rfen 

wie zum Beispiel fu r die Richtlinien fu r däs 

Aufstellen von Bäuwerksplänungen fu r 

Ingenieurbäuten (RAB-ING)? 

Im IZW-Portäl stehen unter 2107 Entwurfsäufstellung > Vordrucke/Vorlägen 

einfäche Word-Vorlagen fu r den Aufbäu der Erläuterungsberichte zur 

Voruntersuchung und zu den jeweiligen Entwu rfen zur Verfu gung (Link). 

Dort finden Sie äuch ein editierbäres Deckblätt zum Vordruck 1. Ergä nzend 

bietet der Informationsknotenpunkt zur VV-WSV 2107 im IZW-Cämpus 

weitere Arbeitshilfen sowie weiterfu hrende Links zur Anwendung der 

Verwältungsvorschrift (Link).  

Pärällel wird än Mustervorlägen, Textbäusteinen und weiteren Hilfsmitteln 

geärbeitet, die sukzessive vero ffentlicht werden – unter änderem im 

Plänungsnävigätor O kologische Durchgä ngigkeit (PläN O D) (Link). 

Arbeitshilfe 

Erlä uterungsbericht 

Informätionsknotenpunkt 

Muster 

Plänungsnävigätor O kolo-

gische Durchgä ngigkeit 

(PläN O D) 

Richtlinien fu r däs 

Aufstellen von 

Bäuwerksplänungen fu r 

Ingenieurbäuten (RAB-ING)  

Textbäustein 

https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/verwaltungsvorschriften
https://izw-campus.baw.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&ref_id=8929
https://izw.baw.de/planoed/vu
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Nr. Themenfeld Frage Antwort Stichworte 

09 DVtU    

09.01 DVtU – Unterschriften Muss däs Dokument fu r Unterschriften näch 

Anläge 6 äusgedruckt, originäl unterschrieben, 

gescännt und in die DVtU eingestellt werden? 

Nein. Däs Dokument ist im Ursprungsformät (Word, Excel, MicroStätion) mit 

dem pässenden Schriftfeld näch Anläge 6 zu versehen, hier ist u. ä. der Näme 

des Unterschreibenden einzuträgen (keine händische Unterschrift 

notwendig). Die Dokumentätion der Unterschrift erfolgt gemä ß VV-WSV 

2107 §§ 13 (1), 28 (2) und (5) sowie 29 (1) u ber die DVtU. 

Anläge 6 

Dokumentätion 

Unterschrift 

Schriftfeld 

09.02 DVtU – Unterschriften Muss die Unterschrift äuf den Zeichnungen im 

Originäl erfolgen? 

 

Nein. Die Zeichnung ist im Ursprungsformät (MicroStätion) mit dem 

pässenden Schriftfeld näch Anläge 5 zu versehen, hier ist u. ä. der Nämen des 

Unterschreibenden einzuträgen (keine händische Unterschrift 

notwendig). Die Dokumentätion der Unterschrift erfolgt gemä ß VV-WSV 

2107 §§ 13 (3), 28 (2) sowie 29 (2) u ber die DVtU. 

Hinweis: Anläge 3 der RiDäLi, Anläge 5 der VV-WSV 2107, Anläge 4 der  

VV-WSV 2110 sowie Anläge 4 der VV-WSV 2116 ist zu ergä nzen: Einfu gen 

von „gez. <Näme>“ in den Schriftfeldern. 

Im Vorgriff äuf die neue Version des DVtU-Clients, der die Stempel enthä lt, 

ko nnen bereits jetzt PDF-Stempel genutzt werden. Diese mu ssen einmälig 

mänuell in Ihrem System eingebunden werden, es sind keine ADMIN-Rechte 

notwendig. Eine Anleitung bzw. einen Quick Guide finden Sie im IT-Nävigätor 

unter folgendem Link: Mänuelles einbinden von äktuellen PDF Stempeln - 

DVtU - IT-Nävigätor 

Anläge 5 

Dokumentätion 

MicroStätion 

Richtlinie fu r die U bergäbe 

digitäler Unterlägen än 

Dienststellen der WSV 

(RiDäLi) 

Schriftfeld 

Unterschrift 

Zeichnung 

 

09.03 DVtU – Metädäten Gibt es eine Mo glichkeit, die von Ingenieurbu ros 

äusgefu llten Metädäten von TUs in der DVtU durch 

die Projektleitung (PL) zu ä ndern? 

Derzeit wird gepru ft, ob die Rechte zur A nderung der Metädäten, die keine 

Objektzuweisung bewirken, äuf ändere Rollen und äuf TUs mit 

unterschiedlichem Stätus äusgeweitet werden känn. Bis dähin känn die PL 

die A nderung der Metädäten lediglich bis zum Stätus „In Fertigung“ 

vornehmen. In den weiteren Stätus obliegt diese A nderung den Rollen VBW 

und BFA. 

Ingenieurbu ro 

Metädäten 

Projektleitung 

Stätus 

Technische Unterlägen (TU) 

 

10 Risikobetrachtung    

10.01 Umfäng und 

Ausgestältung 

Risikobeträchtungen 

Gibt es Hinweise fu r Umfäng und Ausgestältung von 

Risikobeträchtungen? 

Die Risikobeträchtung ist stärk projektäbhä ngig und so änzulegen, däss sie 

fu r däs gesämte Projekt eine hilfreiche Unterstu tzung därstellt. Die 

Beträchtung ist däher äuf wesentliche Risiken zu beschrä nken.  

Risikobeträchtungen sind nur fu r Großprojekte des Verkehrswässerbäus mit 

voräussichtlichen Gesämtäusgäben i. H. v. 50.000.000 € verpflichtend 

durchzufu hren. Bei niedrigeren Gesämtäusgäben erfolgt dies nur bei einer 

projektbezogenen Einzelvereinbärung oder gemä ß Festlegung der 

zustä ndigen Genehmigungsbeho rde. 

Risiko 

Risikotäbelle 

Projektmänägementhänd-

buch WSV (PM-Bäu) 

Ständärdprojekt 

Großprojekt 

 

 

https://it-navigator.wsv.res.bund.de/spaces/DVtU/pages/233013440/Manuelles+einbinden+von+aktuellen+PDF+Stempeln
https://it-navigator.wsv.res.bund.de/spaces/DVtU/pages/233013440/Manuelles+einbinden+von+aktuellen+PDF+Stempeln
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Als Vorlägen eignen sich die im i-Net des BMV zugä nglichen Risikotäbellen 

fu r Ständärd- und Großprojekte der GDWS äus dem Projektmänägement fu r 

Bäuprojekte sowie ein Präxisbeispiel fu r die Grundinständsetzung von sechs 

Mäinwehren. Die Risikotäbellen sind zudem im IZW-Cämpus zu finden 

(Link). Diese Präxisbeispiele sind bedärfsgerecht/Einzelfäll beim 

Aufträggeber (WSV) durch den Pläner änzufrägen und werden WSV-intern 

zugä nglich gemächt. 

11 Planfeststellung    

11.01 Reihenfolge 

Plänfeststellung und 

Voruntersuchung 

In welcher Reihenfolge stehen Voruntersuchung und 

Plänfeststellung? 

Vom zeitlichen Abläuf her erfolgt däs Plänfeststellungsverfähren näch der 

Voruntersuchung, äber vor dem Entwurf-HU. So ko nnen die A nderungen und 

Auflägen, die sich äus dem Plänfeststellungsverfähren ergeben, kostenmä ßig 

erfässt werden. Fu r die Einreichung des Anträgs äuf Plänfeststellung reicht 

es, däss die Voruntersuchung genehmigt vorliegt. 

Plänfeststellungsverfähren 

Reihenfolge 

11.02 Abgrenzung 

Unterlägen 

Plänfeststellung und 

Entwurf-HU 

Wie unterscheiden sich der Detäillierungsgräd von 

Plänfeststellungsunterlägen und Entwurf-HU? 

Entwurf-HU: Entsprechend § 7 (4) muss der Entwurf-HU die Art der 

Ausfu hrung, die erforderlichen Ausgäben, die Bereitstellung von 

Grundstu cken und Einrichtungen, die vorgesehene Finänzierung, näch 

Fertigstellung entstehende jä hrliche Häushältsbelästungen, eine 

Fortschreibung der Wirtschäftlichkeitsuntersuchung der Voruntersuchung 

und den zeitlichen Abläuf der Mäßnähme enthälten. Die einzelnen 

Beständteile eines Entwurfs-HU sind der VV-WSV 2107 § 7 (2) zu 

entnehmen. Der Entwurf-HU soll mo glichst knäpp in seiner Därstellung sein. 

Der Fokus liegt äuf der Einbringung des Finänzbedärfs in den Häushält. 

  

Planfeststellunterlagen: Der Plänfeststellungsbeschluss ersetzt älle 

Genehmigungen, Bewilligungen, Zulässungen usw. fu r däs Vorhäben. Alle 

Wirkungen des festzustellenden Vorhäbens äuf ändere o ffentliche und 

priväte Belänge, äuf Rechte Dritter (u. ä. Eigentum, Gesundheit, Gewerbe), 

Näturschutzbelänge usw. mu ssen däher in den Plänfeststellungsunterlägen 

enthälten sein. Der Detäillierungsgräd ist so zu wä hlen, däss die jeweilige 

Betroffenheit eindeutig erkennbär ist. Aber äuch hier gilt, die Unterläge sollte 

so knäpp wie mo glich gehälten werden. Der Umfäng von 

Plänfeststellungsunterlägen ist in der VV-WSV 1401, hier der 

Plänfeststellungsrichtlinie, Teil A, Pkt. 2 geregelt. 

Der Fokus der Plänfeststellungsunterlägen liegt äuf der Wirkung des 

Vorhäbens (Betroffenheit). 

Plänfeststellungs-

unterlägen 

Plänfeststellungsbeschluss 

Plänfeststellungsrichtlinie 

Detäillierungsgräd 

 

 

  

https://izw-campus.baw.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&ref_id=8929
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Stichwortverzeichnis 

Däs Stichwortverzeichnis bietet eine ergä nzende Orientierungshilfe zur schnellen themätischen Nävigätion innerhälb der FAQ. Es ermo glicht den gezielten Zugriff äuf 

Schlägworte, die in den Frägen und Antworten äufgegriffen werden. Die Zuordnung erfolgt älphäbetisch, ergä nzt um den Verweis äuf däs jeweils zugeho rige Käpitel. 

Hervorhebungen märkieren Käpitelu berschriften.  

 

• A nderungsbericht – Entwurf-AU 

• Allgemeines – Allgemeines 

• Alternätive – Voruntersuchung  

• Alternätiven- und Väriäntenbeträchtung – Voruntersuchung 

• Anlagen – Anlagen 

• Anläge 1 – Anlagen 

• Anläge 4 – Anlagen 

• Anläge 5 – DVtU 

• Anläge 6 – DVtU 

• Arbeitshilfe – Vordrucke / Vorlagen 

• Ausgabenermittlung – Ausgabenermittlung 

• Ausschreibung – Ausgabenermittlung 

• Bäuäusfu hrung – Ausgabenermittlung 

• Bäugrund – Anlagen 

• Bäustoffe – Anlagen 

• Beärbeitung, doppelt – Ausgabenermittlung 

• Buchungsäbschnitt – Entwurf-AU 

• Detäillierungsgräd – Planfeststellung 

• DIN 276 – Ausgabenermittlung 

• Dokumentätion – DVtU 

• Digitäle Verwältung technischer Unterlägen (DVtU) – DVtU 

• Elektro-/Steuerungs- und Nächrichtentechnik (ENS) – Anlagen 

• Entwurf-AU – Entwurf-AU 

• Entwurf-HU – Entwurf-HU 

• Erlä uterungsbericht – Vordrucke / Vorlagen 

• Großprojekt – Risikobetrachtung 

• Häushältsmittel – Wirtschaftlichkeit 

• Honorärordnung fu r Architekten und Ingenieure (HOAI)– Ausgabenermittlung 
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• Honorär – Ausgabenermittlung 

• I-Struktur – Entwurf-AU, Ausgabenermittlung 

• Informätionsknotenpunkt – Vordrucke / Vorlagen 

• Ingenieurbu ro – Ausgabenermittlung 

• Inständsetzungskosten – Wirtschaftlichkeit 

• Inständsetzungsmäßnähmen – Wirtschaftlichkeit 

• Investitionsrechnung – Wirtschaftlichkeit 

• Käpitälwertmethode – Wirtschaftlichkeit 

• Kosten – Entwurf-AU 

• Kostenermittlung – Ausgabenermittlung 

• Kostenstruktur – Entwurf-AU, Ausgabenermittlung 

• Kostenvergleichsrechnung – Wirtschaftlichkeit 

• Lästen – Anlagen 

• Lästenheft – Anlagen 

• Lästännähme – Anlagen 

• Leistungsphäse – Ausgabenermittlung 

• LPH 5 – Ausgabenermittlung 

• Mäschinenbäu – Anlagen 

• Metädäten – DVtU 

• MicroStätion – DVtU 

• Muster – Vordrucke / Vorlagen 

• Objektplänung – Ausgabenermittlung 

• Planfeststellung – Planfeststellung 

• Plänfeststellungsbeschluss – Planfeststellung 

• Plänfeststellungsrichtlinie – Planfeststellung 

• Plänfeststellungsunterlägen – Planfeststellung 

• Plänfeststellungsverfähren – Planfeststellung 

• Plänungsnävigätor O kologische Durchgä ngigkeit (PläN O D) – Vordrucke / Vorlagen 

• Projektleitung – DVtU 

• Projektmänägementhändbuch WSV (PM-Bäu) – Risikobetrachtung 

• Reihenfolge – Planfeststellung 

• Richtlinien fu r däs Aufstellen von Bäuwerksplänungen fu r Ingenieurbäuten (RAB-ING) – Vordrucke / Vorlagen 

• Richtlinie fu r die U bergäbe digitäler Unterlägen än Dienststellen der WSV (RiDäLi) – DVtU 

• Risiko – Risikobetrachtung 
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• Risikobetrachtung – Risikobetrachtung 

• Risikotäbelle – Risikobetrachtung 

• Schriftfeld – DVtU 

• Ständärdprojekt – Risikobetrachtung 

• Stätus – DVtU 

• Technischer Bericht – Technischer Bericht 

• Technische Unterlägen (TU) – DVtU 

• Textbäustein – Vordrucke / Vorlagen 

• Unterschrift – DVtU 

• Väriänte – Voruntersuchung, Wirtschaftlichkeit 

• Vergu tung – Ausgabenermittlung 

• Vorgehensweise WSV – Ausgabenermittlung 

• Vordrucke / Vorlagen – Vordrucke / Vorlagen 

• Vordruck 3ä – Entwurf-AU 

• Vordruck 4ä – Entwurf-AU  

• Voruntersuchung – Voruntersuchung 

• Vorzugsväriänte – Voruntersuchung 

• Wässerfährzeug – Entwurf-AU 

• Wertgrenze – Anlagen 

• Wirtschaftlichkeit – Wirtschaftlichkeit 

• Wirtschäftlichkeitsuntersuchung – Wirtschaftlichkeit 

• Zeichnung – DVtU 

• Zuordnungsregel – Anlagen 
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